
234 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desN ationalrates XIll. GP 

10. 3. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz geändert 

wird (22. Opferfürsorg,egesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Opferfürsorgegesetz, BGBL Nr. 183/1947, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 291 
1948, 218/1948, 5811949, 198/1949, 21411950, 
160/1951, 8/1952, 180/1952,.109/1953, 173/1954, 
186/1955, 77/1957, 289/1959, 101/1961, 18/1962, 
91/1962, 175/1962, 218/1962,255/1963,323';1963, 
307/1964, 83/1965, 8/1967, 259/1967, 205/1969 
und 352/1970 wird wie folgt abgeändert und 
ergänzt: 

1. Im § 1 Abs. 2 hat lit. g zu lauten: 

"g) ein Leben im Verborgenen, sofern dieses 
mindestens sechs Monate gedauert hat," 

2. Im § 2 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die Bestimmungen der §§ 11 a, 14, 18, 19 
bis 22, 32, 33, 35 a, 46 b, 49, 55 a, 56 bis 59, 64, 
99 und 113 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957 sind sinngemäß anzuwenden." 

3. Im § 11 hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Gegenstand der Rentenfürsorge sind die 
Opferrente, die Hinterbliebenenrente, die Unter
haltsrente und die Beihilfe." 

4. Im § 11 hat Abs. 5 zu lauten: 

;,(5) Die Unterhaltsrente ist zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbeschei
nigung auf die Dauer und in dem Ausmaß zu 
leisten, als deren Einkommen die Höhe der 
Unterhaltsrente nicht erreicht. Die Unterhalts
rente beträgt monatLich für 

a) anspruchsberechtigte Opfer .... 2513 S, 
b) anspruchsberechtigte Hinter-

bliebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2069 S, 
c) anspruchsberechtigte Opfer; die 

für einen Ehegatten zu sorgen 
haben oder für eine Lebensge-
fährtin sorgen . . . . . . . . . . . . . . 3151 S. 

An die Stelle der angeführten Beträge treten 
mit Wlirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
des § 11 a vervielfachten Beträge." 

5. Im § 11 Abs. 7 hat der erste Satz zu lauten: 

"Witwen, Lebensgefährtinnen und Waisen nach 
Inhabern einer Amtsbescheinigung erhalten bei 
Bedürftigkeit eine Beihilfe im Höchstausmaß der 
nach Abs. 5 gebührenden Unterhaltsrente." 

6. Im § 11 Abs. 9 hat der zweite und dl'iitte 
Satz zu lauten: 

"Diese ist an jenen Haushaltsangehörigen flüssig
zumachen, bei dem die volle Gewähr für eine 
widmungsgemäße Verwendung der Unterhalts
rente (Beihilfe) gegeben ist. Dieser Empfangs
berechtJigte ,ist nach Feststellung der maßgebenden 
Umstände im Bescheide über die Zuerkennung 
der Unterhaltsrente (Beihilfe) zu bestimmen." 

7. Im § 11 Abs. 10 ist als letzter Satz hinzuzu
fügen: 

"Der Erziehungsbeit~agist auf Antrag auch nach 
Erreichung der Volljährigkeit zu leisten, wenn 
das Kind 

1. w~gen wissenschaftlicher oder sonstiger regel
mäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich nicht 
selbst erhalten kann, bis zur ordnungsmäßigen 
Beendigung der Ausbildung, längstens jedoch bis 
zur Vollendung des 26. Lebensjahres, wird wäh
rend dieser Zeit der Präsenzdienst absolviert, bis 
zur Vollendung des 27. Lebensjahres, öder 

2. iinfolge körperlicher oder geistiger Gebrechen 
dauernd außerstande ist, sich selbst den Unterhalt 
zu verschaffen, sofern das Gebrechen vor Errei
chung der' Volljährigkeit oder während des QD 
Z. 1 bezeichneten Zeitraumes eingetreten 1st und 
solange dieser Zustand andauert." 

8. Im § 11 hat Abs. 12 zu lauten: 

,,(12) Empfänger einer Unterhaltsrente, die 
keinen Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage (§§ 18, 
19 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) 
haben, und Empfänger e,iner Beihilfe (Abs. 7) 
erhalten, wenn sie derart hilflos sind, daß sie 
ständig der Wartung und Hilfe bedürfen, eine 
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2 234 der Beilagen 

Zulage von monattich 692 S. Auf diese Zulage 
~ind Leistungen der gleichen Art, auf die Empfän
ger einer Unterhaltsrente oder Beihilfe auf Grund 
anderer gesetzlicher Bestimmungen Anspruch 
haben, anzurechnen. Dies gilt jedoch nicht für 
Leistungen, . die nach landesgesetzlichen Vorschrif
ten über die Behindertenhilfe wegen Hilflosigkeit 
(Pflegebedürftigkeit), mindheit oder praktJischer 

_Blindheit gewährt werden. An die Stelle dieses 
Betrages tritt mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen des § 11 a vervielfachte Betrag." 

9. Im § 11 Abs. 14 hat der letzte Satz zu 
lauten: 

"Gemäß Abs. 2 und 3 zuerkannte Renten sowie 
Beschädigten- und Hinterbliebenen(Grund)renten 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 sind 
auf die Unterhaltsrente nicht anzurechnen." 

10. Im § 11 a Abs. 2,.erster Satz ist an Stelle 
des Datums ,,1. Jänner 1968" das Datum 
,,1. Jänner 1973" zu setzen. 

11. Im § 11 b Abs. 1 hat der letzte Satz zu 
lauten: 

"Die Hilflosenzulage (§ 11 Abs. 12), das Sterbe
geld (§ 12 a) und die gemäß § 2 Abs. 2 in sinn
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 zu leistende 
Pflege- oder Blindenzulage (§§ 18, 19 KOVG 
1957), Führhundzulage (§ 20 KOVG 1957), Zu
schuß (§§ 14 und 46b KOVG 1957) sowie das 
Wäschepauschale (Abschnitt VII der Anlage zu 
.§§ 32,33 KOVG 1957) können weder verpfändet 
noch gepfändet werden." 

12. Im § 11 c hat Abs. 4 zu lauten: 

,,(4) Den Vorsitzenden der Rentenkommission 
und seinen Stellvertreter bestimmt der Landes
hauptmann aus den auf seinen Vorschlag bestell
ten Mitgliedern. Die Geschäftsordnung der Ren~ 
tenkommission erläßt der Bundesminister für 
soziale Verwaltung." 

13. Im § 12 a Abs. I ist die Zahl ,,2703" durch 
,,3733" und die Zahl ,,1081" je durch ,,1494" zu 
ersetzen. 

14. Im § 13 a Abs. 2 haben lit. bund c zu 
lauten: 

"b) den Kindern (ehelichen, unehelichen und 
Wahlkindern), deren Lebensunterhalt vom 

Opfer im Zeitpunkt seiner Inhaftnahme 
oder der Besetzung Osterreichsim Jahre 
1938 ganz oder zum überwiegenden Teil 
bestritten wurde oder hätte bestritten wer
den müssen, wenn das Opfer nicht ,im 
Zusammenhang mit unmittelbaren oder 
mittelbaren Verfolgungshandlungen hiezu 
außerstande gesetzt worden wäre; Kinder, 
die während oder nach der Haft des Opfers 
geboren worden sind, stehen den oben ge
nannten Kindern gleich; 

c) den Eltern." 

15. Im § 13 a Abs. 3 hat der erste Satz zu 
lauten: 

"Kommen anspruchsberechtigte Personen im 
Sinne des Abs. 2 nicht in Betracht, kann hinter
bliebenen Geschwistern oder Witwern (Lebens
gef'ährten) eine Haftentschädigung zuerkannt 
werden, wenn sie mit dem Opfer im Zeitpunkt 
seiner Inhaftnahme im gemeinsamen Haushalt 
gelebt haben, von ihm zum überwiegenden Teil 
erhalten wurden und e.ine soziale Bedilrftigkeit 
gegeben ist." 

16. Im § 13 a Abs. 6 hat der letzte Satz zu 
lauten: 

"Das gleiche gilt, wenn das Opfer beim Versuch, 
sich der Verhaftung zu entziehen, getötet wurde 
oder wegen einer ihm unmittelbar drohenden 
Verhaftung Selbstmord begangen hat, oder als 
Opfer des Kampfes ,im Sinne des § 1 Abs. 1 
gefallen ist." 

17. Im § 14 hat Abs. 2 lit. ~ zu lauten: 

"c) auf der Flucht· vor einer ihnen aus den 
Gründen des § 1 Abs. 1 oder 2 in der Zeit 
vom 13. März 1938 bis 9. MaJi 1945 drohen
den Verfolgung im Verborgenen lebten;" 

18. ~ 15 a hat zu lauten: 

,,§ 15 a. Sofern sich aus den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes besondere Härten ergeben, kann 
der Bundesminlister für soziale Verwaltung nach 
Anhören der Opferfürsorgekommission (§ 17) 
einen .Ausgleich gewähren." 

Artikel 11 , 
(1) Dieses Bundesgesetz tl'itt am 1. Jul'i 1972 

in Kraft. 

(2) Mit der Vollziiehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut. . 
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234 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Mit dem vorliegenden Gese~zentwurf wird wendig, weil mit der Novelle Änderungen der 
wesentlichen und seit langem vorgebrachten Rentenbeträge außerhalb' der jährlichen Anpas
Wünschen. der OrgaIlJisationen der Opfer der sung erfolgen. 

Pbolitihschen Ve~folgAung Rchechnun
f
g getl'ha~ed~' So Zu den einzelnen Bestimmung~n des Gesetzes 

este t nun el.n nspru au Entsc a 'lgung : ist zu bemerken: 
wegen Lebens 1m Verborgenen auf der Flucht 
vor einer drohenden Verfolgung ohne die Ein- ; 
schränkung, daß der Verfolgte unter menschen-: Zu Art. I Z. 1: 
unwürdigen Bedingungen gelebt haben muß. Auch: Nach der bisherigen Rechtslage werden als 
fällt bei der Anspruchsvoraussetzung für die An- ;Opfer gemäß § 1 Abs. 2 lit. g Personen anerkannt, 
erkennung als Opfer gemäß § 1 Abs. 2 lit. g : die ein Leben im Verborgenen auf dem Gebiet 
(Leben im Verborgenen) die Einschränkung "im : d~r Rep~blik österreich führen mußten, sofern 
Gebiet der RepubIik österreich" weg. Ferner dI~ses. mmdestens sechs Monate gedauert ·hat. 
haben' Eltern Anspruch auf Haftentschädigung DIe Emschränkung des Tatbestandes auf das Ge
nach ihren Kcindern ohne einschränkende Vor- biet der Republik österreich fällt nun weg. 
aussetzungen und Witwen \lnd Lebensgefähr
tinnen nach Opfern, die im Kampf um ein freies, 
demokratlisches österreich gefallen sind, Anspruch 
auf eine einmalige Entschädigung von 10.000 S. 

Auf dem Gebiet der Rentenfürsorge erfolgt 
eine Erhöhung der Unterhaltsrenten um 7 v. H. 
analog zu der gleichartigen Erhöhung der Grund
renten des Kriegsopferversorgungsgesetzes, die 
den Opfern und Hinterbliebenen ,im Sinne dieses 
Gesetzes ebenfalls zugute kommt. Zusätzl~ch wird 
die Unterhaltsrente für Opfer, die für eine Ehe
gattin Zu sorgen haben oder für eine Lebens
gefährtin sorgen, im Ausmaß des Zuschlages er
höht, der einem Pensionsberechtigten, der eine 
Ehegattin Zu erhalten hat, gemäß §. 292 Abs. 3 
letzter Satz ASVG zum Richtsatz für die Aus
gleichszulage gebührt. Es erfolgt auch eine wesent
liche Erhöhung der Beihilfe von zwei Drittel auf 
die volle Unterhaltsrente und eine Verbesserung 
des Anspruches auf Erziehungsbeitrag, der unter 
bestimmten Voraussetzungen auch nach Errei
chung der Volljährigkeit weitergeleistet werden 
kann. Außerdem werden die in das Kriegsopfer
versorgungsgesetz neu eingeführten Bestimmun
gen über einen Zuschuß zu den Kosten einer 
Diätverpflegung in das Opferfürsorgegesetz über
nommen. Schließlich fällt nunmehr die Gewäh
rung von Leistungen ,im Wege des Härteaus
gleiches in die alleinige Zuständigkeit des Bundes
ministers für soziale Verwaltung. 

Die' sonstigen. Änderungen des Gesetzeswort
lautes sind textliche BerichtJigungen bzw. not-

Zu Art. I Z. 2: 

Gleichzeitig mit der 22. Opferfürsorgegesetz
Novelle wird auch eine Novelle zum Kriegs
opferversorgungsgesetz in l\raft treten, ,in wel
cher als neu eingeführte Leistung ein Zuschuß 
zu den Kosten einer Diätverpflegung vorgesehen 
ist (§§ 14 und 46 b KOVG). Dieser Zuschuß, der 
im Kriegsopferversorgungsgesetz Schwerbeschä
digten und Hinterbliebenen zur Zusatzrente bzw. 
zur Beihilfe zu gewähren ist, soll in sinngemäßer 
Anwendung der entsprechenden Bestimmungen 
des Kl1iegsopferversorgungsgesetzes tim Bereiche 
der Opferfürsorge den Inhabern einer Amtsbe
scheinigung, die Anspruch auf Unterhaltsrente 
haben, sowie den Empfängern einer Beihilfe ge
bühren. 

Zu Art. I Z. 3 und 6: 

Bei der Einführung der Beihilfe mit der 
11. Opferfürsorgegesetz-Novelle wurde es unter
lassen, diese ,in dem als Präambel aufzufassenden 
Absatz 1 des § 11 und jeweils neben der Unter
haltsrente im Absatz 9 der genannten Gesetzes
stelle anzuführen. Dies wird nunmehr nachge
holt. 

Zu Art. I Z. 4 und 8: 

Mit der Erhöhung der Unterhaltsrenten um 
7 v. H. wird die Summe aller seit der Einführung 
der Pensionsdynamik erfolgten Anpassungender 
Pensionen nach dem ASVG praktisch erreicht. 
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4 234 der Beilagen 

Zusätzlich wird die Unterhalts rente für Opfer, 
die für eine EhegattJin zu sorgen haben oder für 
eine Lebensgefährtin sorgen, ~m Ausmaß des 
Zuschlages erhöht, der einem Pensionsberechtig
ten, der eine Ehegattin zu erhalten hat, gemäß 
§ 292 Abs. 3 letzter Satz ASVG zum Richtsatz 
für die Ausgleichszulage gebührt. 

Schließlich wird klargestellt, daß Leistungen 
auf Grund von landesgesetzlichen Vorschriften 
über die Behindertenhilfe nicht auf die Hilf
losenzulage nach dem Opferfürsorgegesetz ange
rechnet werden. 

Zu Art. I Z. 5: 

Der Lebensunterhalt der Witwen, Lebensge
fährtinnen und Waisen nach Inhabern einer Amts
bescheinigung, die nicht an den Folgen e,iner 
verfolgungsbedingten Gesundheitsschädigung ge
storben sind, war bisher, da diese Personen nicht 
als Hinterbliebene im Sinne des § 1 Abs. 3 OFG 
anerkannt werden können, durch eine Beih~lfe 
im Höchstausmaß von zwei Dl'itteln der Unter
haltsrente nur notdürftig gesichert. Dies ergibt 
sich schon' daraus, daß die ab 1. Jänner 1972 
gebührende Beihilfe von 128'1·30 S den pfän
dungsfreien Betrag des Lohnpfändungsgesetzes 

. von 1200 S, also das Existenzminimum, nur ge
ringfügig überschreitet bzw. bei einer ASVG
Pension gleicher Höhe die Ausgleichszulage zu
. stehen würde. M,it der vorgesehenen Regelung 
soll auch dem oben angeführten Personenkreis 
ein ausreichendes Mindesteinkommen gesichert 
sein, welches nur um die Hinterbliebenenrente, 
bzw. in jenen Fällen, in denen wegen eines zwei
ten Einkommens nur eine gekürzte Beihilfe zu
steht, wegen des Meßbetrages (Unterhaltsrente 
und zwei Drittel der Hinterbliebenenrente) nur 
um ein Drittel der Hinterbliebenenrente gel"inger 
ist, als die den Inhabern einer Amtsbescheinigung 
als Hinterbliebene zustehende Leistung. 

Zu Art. I Z. 7: 

Der ErlJiehungsbeitrag wurde b:isher Unter
haltsrentenempfängem für jedes in ihrer Ver
sorgung stehende minderjährige Kind gewährt. 
Insbesondere im Hinblick auf die beabsichtigte 

. Herabsetzung der' Volljährigkeitsgrenze erscheint 
es angebracht, in das Opferfürsorgegesetz die im 
Kr>iegsopferversorgungsgesetz vorgesehenen Be
stimmungen über die Mög1ichkeit der Weiterge
währung der Kinderzulage (dort nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres) zu übernehmen. 

Zu Art. I Z. 9: 

Im Hinblick auf den Zusammenhalt des Opfer
fürsorgegesetzes mit dem Kriegsopferversor
gungsgesetz (z. B. § 65 KbVG) erscheint es ange-

bracht, auch die Grundrenten nach dem Kriegs
opferversorgungsgesetz von dem auf die Unter
haltsrente anrechenbaren Einkommen auszuneh
men. 

Zu Art. I Z. 10 und 13: 

Da die im § 11 Abs. 5 und 12 angeführten 
Be"träge über die alljährliche Anpassung hinaus 
mit 1. Juli 1972' erhöht werden, ist auch der 1m 
§ 11 a Abs. 2 angeführte Zeitpunkt der nächsten 
Anpassung vom 1. j;inner 1968 auf den 1. Jänner 
1973 abzuändern. Damit sind aber auch di,e ab , 
1. Jänner 1972 geltenden Beträge für das Sterbe
geld in den § 12 a Abs. 1 aufzunehmen, weil diese 
Beträge der weiteren Anpassung ab 1. Jänner 
1973 zugrunde zu legen sein werden. 

Zu Art. I Z. 11: 

Der neu eingeführte Zuschuß zur Diätver
?fIegung war als zweckgebundene Leistung bei 
jenen Zulagen anzuführen, die weder gepfändet 
noch verpfändet werden können. 

Zu Art. I Z. 12: 

Die Bestellung eines Stellvertreters des Vor
sitzenden der Rentenkommission war bisher im 
Gesetz nicht geregelt. Es erweist sich als zweck
mäßig, dies nachzuholen. 

Zu Art. I Z. 14 und 15: 

Es sollen nunmehr alle Eltern nach Opfern 
- sofern keine vorberechtigten Hinterbliebenen, 
wie Witwen oder Kinder, vorhanden sind - An
<;pruch auf Haftentschädigung als Hinterb1iebene 
haben, unabhängig davon, ob sie vom Opfer 
überwiegend erhalten wurden und sOlJiale Be
dürftigkeit ,gegeben ist. Die Eltern sind de:;halb 
aus dem Kreis der im § 13 a Abs. 3 angeführten 
Personen, die keinen Rechtsanspruch auf Leistung 
haben, herauszunehmen. Ferner wird in Anpas
sung an die geltende Rechtslage (§§ 179 bis 185a 
ABGB) das Wort "Adoptivkinder" durch das 
Wort " Wahlkinder" ersetzt. 

Zu Art. I Z. 16: 

ßisher hatten nur Witwen nach Opfern, die 
in der Haft gestorben sind oder beim Versuch, 
sich der Verfolgung zu entziehen, getötet wurden 
bzw. welche wegen einer unmittelbar drohenden 
Verhaftung Selbstmord begingen, Anspruch auf 
eine einmalige Entschädigung von 10.000 S. Wit
wen' nach Opfern, die um ein freies, dem okra
tJisches österreich mit der Waffe in der Hand 
gekämpft haben und dabei gefallen sind, erhielten 
bisher - wenn man von dem Anspruch auf 
Rentenfürsorge absieht - keine Entschädi!~ung. 
Dieser vielfach als Unrecht empfundene Um
stand soll nunmehr heseitigt werden. 
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Zu Art. I Z. 17: 

.Mit der Beseitigung des unbestimmten Be
gl'iffes "menschenunwürdige Bedingungen" ist 
der Anspruch auf Entschädigung wegen Lebens 
im Verborgenen an die gleichen Voraussetzungen 
gebunden wie - abgesehen von der dort ver
langten Mindestdauer ....,.. der Anspruch auf An
erkennung als Opfer gemäß § 1 Abs. 2 Lit. g OFG. 

Zu Art. I Z. 18: 

Wie die bisherige Praxis zeigt, hat der Bundes
minister für Finanzen ,in fast allen Fällen den 
nach Anhören der Opferfürsorgekommission 
vom Bundesminister für soziale Verwaltung vor
geschlagenen Leistungen im Wege des Härteaus
gleiches zugestimmt. Es erscheint daher im Inter
esse einer Beschleunigung des Verfahrens vertret-

bar, die Bewi1Iig~ng derartiger Leistungen in die· 
alleinige Zuständigkeit des Bundesministers für 
soziale Verwaltung fallen zu lassen. 

Der Aufwanl für die ~n der Novelle vorge
sehenen Rentenerhöhungen ist in den Ansätzen 
des Bundesvoranschlages 1972 berücksichtigt. Der 
Aufwand für die vorgesehenen einmaligen Ent
schädigungsleistungen wird mit 8 Millionen Sch,il
Eng veranschlagt. Dieser Betrag wird nicht zur 
Gänze ,im Jahre 1972 aufgewendet werden müs
sen, vielmehr wird sich der Aufwand entsprechend 
dem Einlangen und der Bearbeitung der Ent
schädigungsanträge, wie die Erfahrung bisher ge
zeigt hat, auf die nächsten zwei bis drei Jahre 
aufteilen. Der im Jahre 1972 erforderliche Auf
wand ist ebenfalls im Bundesvoranschlag berück
sichtigt. Ein Mehraufwand an Personal wird nicht 
erforderlich sein. 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 

§ 1. .. 

(2) ... 

Geltender Text 

g) ein Leben im Verborgenen auf dem Gebiet 
. der RepubIik österreich, sofern dieses min
destens sechs Monate gedauert hat, 

§ 2 ..• 

(2) Die Bestlimmungen der §§ 11 a, 18, 19 bis 
22, 32, 33, 35 a, 49, 55 a, 56 bis 59, 64, 99 und 
113 qes Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

Beabsichtigte Neufassung 

§ 1 ... 

(2), .. 
g) ein Leben im Verborgenen, sofern dieses 

mindestens sechs Monate gedauert hat, 

§ 2 .•• 

(2) Die Bestimmungen der §§ 11 a, 14, 18, 19 
bis 22, 32, 33, 35 a, 46 b, 55 a, 56 bis 59, 64, 99 
und 113 des K~iegsopferversorgungsgesetzes 1957 
sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 11. (1) Gegenstand der Rentenfürsorge sind § 11. (1) Gegenstand der Rentenfürsorge sind 
die Opferrente, die Hinterbliebenenrente und die die Opferrente, die HinterMiebenenrente, die 
Unterhaltsrente. Unterhaltsrente und die Beihilfe. 

(5) Die Unterhalts rente ist zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbeschei
nigung auf die Dauer und ,in dem Ausmaß zu 
leisten, als deren Einkommen die Höhe der 
Unterhaltsrente nicht erreicht. Die Unterhalts
rente beträgt monatlich für 

a) anspruchsberechcigte Opfer 1700 S, 
b) anspruchsberechnigte Hinterblie-

bene· ........................ 1400 S, 
c) anspruchsberechnigte Opfer, die für 

einen Ehegatten zu sorgen haben 
oder für eine Lebensgefährtin i 
sorgen . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. 2000 S. 

An die Stelle der angeführten Beträge treten 
mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
des § 11 a vervielfachten Beträge. 

(7) Witwen, Lebensgefährtinnen und Wa1isen 
nach Inhabern einer Amtsbescheinigung erhalten 
bei Bedürftigkeit eine Beihilfe !im Höchstausmaß 
von zwei Dritteln dernam Abs. 5 gebührenden 
Unterhaltsrente. D:ie Beihilfe ... 

(5) Die Unterhaltsrente ist zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbeschei
nigung auf die Dauer und lin dem Ausmaß zu 
leisten, als deren Einkommen die Höhe' der 
Unterhaltsrente nicht erreicht. Die Unterhalts
rente beträgt monatlich für 

a) anspruchsberechtigte Opfer .2513 S, 
b) anspruchsberechtJigte Hinterblie-

bene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2069 S, 
c) anspruchsberechtigte Opfer, die für 

einen Ehegatten zu sorgen haben 
oder für eine Lebensgefährtin 
sorgen ...................... 3151 S. 

An die Stelle der angeführten Beträge treten 
mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen 
des § 11 a vervielfachten Beträge. 

(7) Witwen, Lebensgefährtinnen und Wa.isen 
nach Inhabern einer Amtsbescheinigung erhalten 
bei Bedürftigkeit eine Beihilfe <im Höchstausmaß 
der nach Abs. 5· gebührenden Unterhaltsrente. 
Die Beihilfe. . . .. 
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(9) .. "\ Diese ist an jenen Haushaltsangehärigen 
flüssigzumachen, bei dem die volle Gewähr für 
eine widmungsgemäße Verwendung der Unter
haltsrente gegeben ist. Dieser Empfangsberech
tigte ist nach_Feststellung der maßgeben~en Um
stände im Bescheide über die Zuerkennung der 
Unterhaltsrente zu bestJimmen. 

(ro) ... für Kinder zu gewähren. 

(12) Empfänger einer Unterhaltsrente, die 
keinen Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage (§§ 18, 
19 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) 
haben, und Empfänger einer Beihilfe (Abs. 7) er
halten, wenn sie derart hilflos sind, daß sie stän
dig der Wartung und Hilfe bedürfen, eine Zulage 
von monatlich 500 S. Auf diese Zulage sind Lei
stungen der gleichen Art, auf die Empfänger 
einer Unterhaltsrente oder Beihilfe auf Grund 
anderer gesetz\.icher Bestimmungen Anspruch 
haben, anzurechnen. An die Stelle dieses Betrages 
tritt mit Wirkung vom 1. Jänner eines _ jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf die Bestim
mungen des § 11 a vervielfachte Betrag. 

(14) '" nicht als Einkommen zu werten. Ge
mäß Abs. 2 und 3 zuerkannte Renten sind auf 
die Unterhalts rente nicht anzurechnen. 

§ 11 a .•• 
(2) Die Anpassung ist in der Weise vorzuneh~ 

men, daß die in den Abs. 5 und 12 des § 11 
sowie in Abs. 1 des § 12 a angeführten Beträge 
mit Wirkung vom 1. Jänner 1968 mit dem 
Anpassungsfaktor (Abs. 1) Zu vervielfachen 'und 
so dann auf volle Schillingbeträge. zu runden 
sind. Mit Wirkung ... 

§ 11 b. (1) ... freibleiben muß. Die Hilflosen
zulage (§ 11 Abs. 12), das Sterbegeld (§ 12 a) und 
die gemäß § 2 Abs. 2 in 9inngemäßer Anwendung 
der Bestimmungen des Kriegsopferversorgungs~ 
gesetzes 1957 zu leistende Pflege- oder Blinden-

(9) ... Diese ist an jenen Haushaltsangehärigen 
flüssigzumachen, bei dem die volle Gewähr für 
eine widmungsgemäße Verwendung der Unter
haltsrente (Beihilfe) gegeben ist. Dieser Empfangs
berechnigte ist nach Feststellung der maßgebenden 
Umstände im Bescheide über die Zuerkennung 
der Unterhaltsrente (Beihilfe) zu bestimmen. 

(10) ... für Kinder zu gewähren. Der Erzie.
hungsbeitrag ist auf Antrag auch nach Erreichung 
der Volljährigkeit zu leisten, wenn das Kind 

1. wegen wissenschaftlicher oder sonstJiger regel
mäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich nicht 
selbst erhalten kann, bis zur ordpungsmäßigen 
Beendigung der Ausbildung, längstens jedoch bis 
zur Vollendung des 26. Lebensjahres, wird wäh
rend dieser Zeit der Präsenzdienst absolviert, bis 
zur Vollendung des 27. Lebensjahres, oder 

2. infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen 
dauernd außerstande ist, sich selbst den Unter
halt zu verschaffen, sofern das Gebrechen vor Er
reichung der Volljährigkeit oder während des in 
Z. 1 bezeichneten Zeitraumes eingetreten ist und 
solange dieser Zustand andauert. 

(12) Empfänger einer Unterhaltsrente, die 
keinen Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage (§§ 18, 
19 des Kl'iegsopferversorgungsgesetzes 1957) 
haben, und Empfänger einer Beihilfe (Abs. 7) er
halten, wenn sie derart hilflos sind, daß sie stän
dig der Wartung und Hilfe bedürfen, eine Zulage 
von monatlich 692 S. Auf diese Zulage 9ind Lei
stungen der gleichen Art, auf die Empfänger 
einer Unterhalts rente oder Beihilfe auf Grund 
anderer gesetzlicher BestJimmungen Anspruch 
haben, anzurechnen. Dies gilt jedoch nicht für 
Leistungen, die nach landesgesetzlichen Vorschrif
ten über die Behindertenhilfe wegen Hilflosigkeit 
(Pflegebedürftigkeit), Blindheit oder praktJischer 
Blindheit gewährt werden. An die Stelle dieses 
Betrages tritt mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen des § 11 a vervielfachte Betrag. 

(14) '" nicht als Einkommen zu werten. Ge
mäß Abs. 2 und 3 zuerkannte Renten sowie Be
schädigten- und Hinterb1iebenen(Grund)renten 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 sind 
auf die Unterhaltsrente nicht anzurechnen. 

§ 11 a ••• 

(2) Die Anpassung ist in der Weise vorzuneh
men, daß die in den Abs. 5 und 12 des § 11 'sowie 
in Abs. 1 des § 12 a angeführten Beträge mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1973 mit dem Anpas
sungsfaktor (Abs. 1) zu verV1ielfachen und sodann 
auf volle Schillingbeträge zu runden slind. Mit 
Wirkung... . 

§ 11 b. (1) " . freibleiben muß. Die Hilflosen
zulage (§ 11 Abs. 12), das Sterbegeld (§ 12 a) und 
die gemäß § 2 Abs. 2 in sinngemäßer Anwendung 
der Bestimmungen des Kriegsopferversorgungs
gesetzes 1957 zu, leistende Pflege- oder BIinden-
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zulage (§§ 18, 19 KOVG 1957), Führhundzulage 
(§ 20 KOVG 1957) sowie das Wäschepauschale 
(Abschnitt VII der Anlage zu §§ 32, 33 KOVG 
1957) können weder verpfändet noch gepfändet 
werden. 

§ 11 c ••• 

(4) Den Vorsitzenden der Rentenkommisslion 
bestimmt der Landeshauptmann aus den auf 
seinen Vorschlag bestellten MitgLiedern. Die Ge
schäftsordnung der Rentenkommission erläßt der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 

§ 12 a. (1) Stirbt ein Inhaber einer Amtsbe~ 
scheinigung, wird ein Sterbegeld gewährt. Das 
volle Sterbegeld beträgt 2703 S. Auf diesen Be
trag sind sonstige einmalige Leistungen anzu
rechnen, die aus Anlaß des Todes au~ M~tteln 
der Sozialversicherung oder sonstigen öffent
lichen Mitteln - ausgenommen die Gebührnisse 
für das Sterbevierteljahrin sinngemäßer Anwen
dung des § 48 des Kl'iegsopferversorgungsgesetzes 
1957 - gewährt werden; übersteigen diese Le,i
stungen zusammen den Betrag von 1081 S, sind 
lediglich 1081 Sanzurechnen. 

§ 13a ... 

(2) ... 

b) den Kindern (ehelichen, unehelichen und 
Adoptivkindern), deren Lebensunterhalt 
vom Opfer ,im Zeitpunkt seiner Inhaft
nahme oder der Besetzung Osterreichs im 
Jahre 1938 ganz oder zum überwiegenden 
Teil bestritten wurde oder hätte bestritten 
werden müssen, wenn das Opfer nicht im 
Zusammenhang m;it unmittelbaren oder 
mittelbaren Verfolgungshandlungen hiezu 
außerstande gesetzt worden wäre; Kinder, 

. die während oder nach der Haft des 
Opfers geboren worden sind, stehen den 
oben genannten :K!indern gleich; 

c) den Eltern, die Inhaber einer Amtsbe
scheinigung gemäß § 1 Abs. 3 lit. a sind. 

(3) Kommen anspruchsberechtigte Personen 
im Sinne des Absatzes 2 nicht ,in Betracht, kann 
hinterbliebenen Eltern oder Geschwistern oder 
Witwern (Lebensgefährten) eine Haftentschädi
gung zuerkannt werden, wenn sie mit dem Opfer 
,im Zeitpunkt seiner Inhaftnahme im gemein
samen Haushalt gelebt haben, von ihm zum 
überwiegenden Teil erhalten wurden und eine 
soziale Bedürftigkeit gegeben ,ist. Die Voraus
setzung ... 

(6) '" Das gleiche gilt, wenn das Opfer beim 
Versuch, sich der Verhaftung zu entziehen, ge
tötet wurde oder wegen einer ihm unmittelbar 
drohenden Verhaftung Selbstmord begangen hat. 

zulage (§§ 18, 19 KOVG 1957), Führhundzulage 
(§ 20 KOVG 1957), Zu schuß (§§ 14 und 46 b 
KOVG 1957) sowie das Wäschepauschale (Ab
schnitt VII der Anlage zu §§ 32, 33 KOVG 1957) 
können weder verpfändet noch gepfändet wer
den. 

§ 11 c ... 

(4) Den Vorsitzenden der Rentenkommiss·ion 
und seinen Stell vertreter bestimmt der Landes
hauptmann aus den auf seinen Vorschlag be
stellten Mitgliedern. Die Geschäftsordnung der 
Rentenkommission erläßt der Bundesminister für 
soz'iale Verwaltung. 

§ 12 a.' (1) Stirbt ein Inhaber einer Amtsbe
scheinigung wird ein Sterbegeld gewährt. Das 
volle Sterbegeld beträgt 3733 S. Auf diesen Be
trag sind sonstige einmat.ige Leistungen anzu
rechnen, die aus Anlaß des Todes aus Mitteln 
der Sozialversicherung oder sonstigen öffentlichen 
Mitteln '- ausgenommen die Gebührnisse für 
das Sterbevierteljahr in sinngemäßer Anwendung 
des § 48 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957 - gewährt werden; übersteigen diese Lei
stungen zusammen den Betrag von 1494 S, sind 
lediglich 1494 Sanzurechnen. 

§ 13 a ... 

(2) .. , 

b) den Kindern (eheEchen, unehelichen und 
Wahlkindern), deren Lebensunterhalt vom 
Opfer im Zeitpunkt seiner Inhaftnahme 
oder der Besetzung Oster reichs ,im Jahre 
1938 ganz oder zum überwiegenden Teil 
bestritten wurde oder hätte bestritten wer
den müssen, wenn das Opfer nicht im 
Zusammenhang mit unmittelbaren oder 
mittelbaren Verfolgungshandlungen hiezu 
außerstande gesetzt worden wäre; Kinder, 
die während oder nach der Haft des Opfers 
geboren worden sind, stehen den oben ge
nannten Kindern gleich; 

c) den Eltern. 

(3) Kommen anspruchsberechtigte Personen im 
Sinne des Abs. 2 nicht in Betracht, kann hinter
bliebenen Geschwistern oder Witwern (Lebens
gefährten) eine Haftentschädigung zuerkannt 
werden, wenn sie mit dem Opfer im Zeitpunkt 
seiner Inhaftnahme im gemeinsamen Haushalt 
gelebt haben, von ihm zum überwiegenden Teil 
erhalten wurden und eine soziale Bedürf1Jigkeit 
gegeben ist. Die Voraussetzung ... 

(6) .,. Das gleiche gilt, wenn das Opfer beim 
Versuch, sich der Verhaftung zu entziehen, ge
tötet wurde oder wegen einer ihm unmittelbar 
drohenden Verhaftung Selbstmord begangen hat 
oder als Opfer des Kampfes im Sinne des § 1 
Abs. 1 gefallen ist. 
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§ 14 ... 
(2) ... 

c) auf der Flucht vor einer ,ihnen aus den 
Gründen des § 1 Abs. 1 oder 2 in der Zeit 
vom 13. März 1938 bis 9. Mai 1945 drohen
den Verfolgung unter menschenunwürdigen 
Bedingungen ·im Verborgenen lebten. 

§ 15 a. Sofern sich aus den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes besondere. Härten ergeben, kann 
der Bundesminister für so~iale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister· für 
Rinanzen nach Anhören der Opferfürsorgekom
mission (§ 17) einen Ausgleich gewähren. 

§ 14 .. . 
(2) .. . 
c) auf der Flucht vor einer ,ihnen aus· den 

Gründen des §'1 Abs. 1 oder 2 in der Zeit 
vom 13. März 1938 bis 9. Mai 1945 drohen
den Verfolgung im Verborgenen lebten. 

§ 15 a. Sofern sich aus den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes besondere Härten ergeben, kann 
der Bundesminister für soz·iale Verwaltung nach 
Anhören der Opferfürsorgekommission (§ 17) 
einen Ausgleich gewähren. 
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